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R u N D E R L A S S E

Nr. 6 Neuinkraftsetzung des Runderlasses über die Errichtung des beratenden 
Ausschusses für die Ernennung der Berufsrichterinnen und Berufsrichter der 
hessischen Sozialgerichte. RdErl. d. MdJ v. 15.12.2014 (2010/3 - Z/A 2 - 2014/1030) 
– JMBl. 2015, S. 34 – – Gült.-Verz. Nr. 211 –

rderl. v. 28. August 2009 (Jmbl. s. 529)

Aufgrund des § 11 Abs. 2 satz 1 des sozialgerichtsgesetzes in der Fassung vom  
23. september 1975 (bgbl. i s. 2535), zuletzt geändert durch gesetz vom 10. dezem-
ber 2014 (bgbl. i s. 2187), wird bestimmt:
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I.

der beratende Ausschuss nach § 11 des sozialgerichtsgesetzes wird bei dem hessi-
schen ministerium der Justiz errichtet. das hessische ministerium der Justiz berät mit 
dem Ausschuss die berufungen in das richterverhältnis auf Probe, kraft Auftrags und 
auf Lebenszeit.

II.

dem Ausschuss gehören folgende mitglieder an:

1. je zwei vertreterinnen oder vertreter der versicherten, der Arbeitgeber und der ver-
sorgungsberechtigten,

2. die für das Landesversorgungsamt zuständige Abteilungsleiterin oder der hierfür 
zuständige Abteilungsleiter des regierungspräsidiums gießen,

3. die Präsidentin oder der Präsident des hessischen Landessozialgerichts und

4. die besondere Frauenbeauftragte für den richterlichen dienst der hessischen sozi-
algerichtsbarkeit.

III.

1. Für die Ausschussmitglieder nach Abschnitt ii nr. 1 sind stellvertreterinnen oder 
stellvertreter für den Fall ihrer verhinderung zu bestellen.

2. die Ausschussmitglieder nach Abschnitt ii nr. 2 bis 4 werden für den Fall ihrer ver-
hinderung durch ihre vertreterinnen oder vertreter im Amt vertreten.

IV.

1. das hessische ministerium der Justiz bestellt die Ausschussmitglieder nach Ab-
schnitt ii nr. 1. sowie ihre stellvertreterinnen oder stellvertreter.

2. die Ausschussmitglieder nach Abschnitt ii nr. 1 sowie ihre stellvertreterinnen oder 
stellvertreter werden auf vorschlag der in § 14 Abs. 1 und 3 des sozialgerichtsge-
setzes bezeichneten gewerkschaften, vereinigungen von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern und vereinigungen der versorgungsberechtigten und behinderten men-
schen bestellt.

V.

1. die hessische ministerin der Justiz oder der hessische minister der Justiz führt bei 
den beratungen mit dem Ausschuss den vorsitz. mit der Führung des vorsitzes 
kann auch eine bedienstete oder ein bediensteter des ministeriums beauftragt wer-
den.
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2. die beratungen mit dem Ausschuss sind geheim.

3. Ausschussmitglieder, die nicht beamtinnen, beamte, richterinnen oder richter sind 
oder nicht in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehen, wer-
den vor Aufnahme ihrer tätigkeit nach maßgabe des verpflichtungsgesetzes vom 
2. märz 1974 (bgbl. i s. 469, 547), geändert durch gesetz vom 15. August 1974 
(bgbl. i s. 1942), auf die gewissenhafte erfüllung ihrer obliegenheiten verpflichtet.

VI.

die Ausschussmitglieder, die nicht im öffentlichen dienst stehen, erhalten eine ent-
schädigung für verdienstausfall und Aufwand sowie ersatz der Fahrkosten nach den 
für die ehrenamtlichen richterinnen und richter geltenden vorschriften. die Festset-
zung der höhe und die Auszahlungsanordnung werden vom hessischen ministerium 
der Justiz vorgenommen.

VII.

dieser erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Nr. 7 Änderung der Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit (AktO-ArbG). 
RdErl. d. MdJ. v. 15.12.2014 (1454 - Z/A 3 - 2014/10015 - Z/A 2)
– JMBl. 2015, S. 35 – – Gült.-Verz. Nr. 211 –

I.

die bundeseinheitliche Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit vom 19. november 
2013 (Jmbl. 2014 s. 173) wird wie folgt geändert:

1. in dem inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 13 wie folgt gefasst:
„§ 13 register für erstinstanzliche beschlussverfahren und beschwerden in be-

schlussverfahren”

2. in § 1 Abs. 2 wird die Angabe „beschwerderegister in beschlussverfahren (§ 13),” 
durch „register für erstinstanzliche beschlussverfahren und beschwerden in be-
schlussverfahren (§ 13),” ersetzt.

3. in § 2 Abs. 3 buchst. b wird vor der Angabe „tabv  beschwerden in beschluss-
verfahren (§ 87 Arbgg)” folgende Angabe eingefügt:
„bvL erstinstanzliche beschlussverfahren
bvLha Anträge außerhalb eines anhängigen erstinstanzlichen beschlussverfah-

rens”
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4. in § 3 Abs. 1 satz 1 wird das Wort „eingehende” durch „eingehenden” und das Wort 
„beigefügter” durch die Wörter „der beigefügten” ersetzt.

5. § 11 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) in buchst. d werden vor dem Wort „gericht” die Wörter „bei berufungen:” einge-
fügt.

b) in buchst. j werden vor dem Wort „tag” die Wörter „bei berufungen:” eingefügt.

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Register für erstinstanzliche Beschlussverfahren und Beschwerden 
in Beschlussverfahren”

b) Abs. 1 wird durch die folgenden Abs. 1 und 2 ersetzt:

„(1) im register für erstinstanzliche beschlussverfahren und beschwerden in  
beschlussverfahren werden erstinstanzliche beschlussverfahren nach § 2a  
Abs. 1 nr. 4 und 5 Arbgg (bvL-verfahren), Anträge außerhalb des anhängigen 
erstinstanzlichen beschlussverfahrens (bvLha-verfahren), beschwerden gegen 
instanzbeendende beschlüsse (tabv verfahren), Arreste und einstweilige verfü-
gungen (tabvga-verfahren) in beschlussverfahren sowie Anträge außerhalb des 
anhängigen beschwerdeverfahrens (tabvha verfahren) erfasst.

(2) in dem register für erstinstanzliche beschlussverfahren (bvL-verfahren, 
bvLha-verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) verfahren auf entscheidung über die tariffähigkeit und die tarifzuständigkeit 
einer vereinigung,

b) verfahren auf entscheidung über die Wirksamkeit

aa) einer Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 des tarifvertragsgesetzes,

bb) einer rechtsverordnung nach den §§ 7 oder 7a des Arbeitnehmerent-
sendegesetzes,

cc) einer rechtsverordnung nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungs- 
gesetzes,

c) die diesen verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo), es sei denn, das zugrunde liegende verfahren 
ist bereits anhängig oder wird gleichzeitig anhängig gemacht; in diesem Fall 

wird nur das zugrunde liegende verfahren erfasst.”

c) die bisherigen Abs. 2 und 3 werden die Abs. 3 und 4.

d) der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wie folgt geändert:

aa) in buchst. d werden vor dem Wort „gericht” die Wörter „bei beschwerden:” 
eingefügt.

bb) in buchst. i werden vor dem Wort „tag” die Wörter „bei beschwerden:” ein-
gefügt.
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e) der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und vor der Angabe „§ 11 Abs. 8” werden die 
Wörter „bei beschwerden zudem” eingefügt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 8 Änderung der Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit  
(AktO-SG). RdErl. d. MdJ. v. 19.12.2014 (1454 - Z/A 3 - 2014/12567 - Z/A 2)
– JMBl. 2015, S. 37 – – Gült.-Verz. Nr. 213 –

I.

die bundeseinheitliche Aktenordnung für die sozialgerichtsbarkeit vom 27. Februar 
2014 (Jmbl. 2014 s. 192) wird wie folgt geändert:

1. in § 18 Abs. 3 wird folgender buchstabe g) angefügt:

„g) beschwerden gegen entscheidungen in erinnerungsverfahren nach Festset-
zung der rechtsanwaltsvergütung, des Kostenansatzes im sinne des gKg und 
Festsetzungen im sinne des § 4 Absatz 1 Jveg.”

2. in Anlage 2 zusatzzeichen zum verfahrensregister wird das zusatzzeichen „bg” 
„betreuungsgeldverfahren” gestrichen.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 9 Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft 
(OrgStA). RdErl. d. MdJ v. 06.01.2015 (3262/2 - III/A 1 - 2014/1813 - II/A)
– JMBl. 2015, S. 38 – – Gült.Ver. Nr. 242 –

rderl. v. 4.6.2009 (Jmbl. s. 437)

I.

die Anordnung über organisation und dienstbetrieb der staatsanwaltschaft vom 4. 
Juni 2009 (Jmbl. s. 437) wird wie folgt geändert:

1. in § 1 Abs. 2 satz 2 werden das Komma und die Wörter „für integration und europa” 
gestrichen.

2. in § 3 Abs. 2 werden das Komma nach dem Wort „Justiz” und die Wörter „für inte-
gration und europa” gestrichen.

3. in § 6 Abs. 2 werden das Komma und die Wörter „für integration und europa” ge-
strichen.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) in Abs. 1 werden das Komma und die Wörter „für integration und europa” gestri-
chen.

b) in Abs. 3 wird folgender satz 3 angefügt:
„diese befugnis kann die behördenleiterin oder der behördenleiter auf die stän-
dige vertreterin oder den ständigen vertreter übertragen.”.

5. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Als nr. 1. wird eingefügt:
„1. Arzneimittelstrafsachen”

b) die bisherigen nr. 1 bis 12 werden zu nr. 2 bis 13.

6. in § 19 nr. 3 buchst. e werden nach dem Klammerzusatz die Wörter „mit Ausnahme 
der besonders schweren Fälle nach § 263 Abs. 3 stgb” eingefügt.

7. § 25 Abs. 3 nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. erklärungen, die auf die einstellung des verfahrens abzielen (§ 153 Abs. 2, § 
153a Abs. 2, § 154 Abs. 2, § 154b, § 411 Abs. 3 stPo, § 47 Jgg) sowie die 
zustimmung zu einer verständigung gemäß § 257c stPo darf die Person, die 
zur örtlichen sitzungsvertretung bestellt ist, nur mit zustimmung der staatsan-
wältin oder des staatsanwalts oder der Amtsanwältin oder des Amtsanwalts 
abgeben.”

II.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 10 Runderlass betreffend Stundung, Erlass, Erstattung und Anrechnung von 
Gerichtskosten und der in § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 9 JBeitrO genannten Ansprüche. 
RdErl. d. HMdJ v. 09.01.2015 (5602 - Z/C 3 - 2008/5227 - II/A) – JMBl. 2015, S. 39 –

– Gült.-Verz. Nr. 26 –

zur Ausführung der §§ 28 und 29 der Justizzuständigkeitsverordnung vom 3. Juni 2013 
(gvbl. s. 386), zuletzt geändert durch verordnung vom 3. november 2014 (gvbl. s. 
266), wird Folgendes bestimmt:

§ 1

Stundung

Wird es im zusammenhang mit gesuchen um erlass, erstattung oder Anrechnung von 
gerichtkosten oder den in § 1 Abs. 1 nr. 5 bis 9 Justizbeitreibungsordnung genannten 
Ansprüchen erforderlich, die Forderung zu stunden, so ist die gerichtskasse von der 
stundung zu unterrichten, falls die gerichtskosten oder Ansprüche dieser bereits zur 
einziehung überwiesen sind.

§ 2

Erlass

(1) zunächst ist zu prüfen, ob auf die zwangsweise beitreibung verzichtet oder diese 
eingestellt werden soll, um härten für den zahlungspflichtigen zu vermeiden. Wird bis 
zur entscheidung über das gesuch voraussichtlich längere zeit vergehen, ist der ge-
suchstellerin oder dem gesuchsteller ein zwischenbescheid zu erteilen.

(2) ergeben sich bei der bearbeitung des gesuchs zweifel an der richtigkeit des Kos-
tenansatzes, soll dessen Prüfung durch die zuständige bezirksrevisorin oder den zu-
ständigen bezirksrevisor veranlasst werden.

(3) ist die Forderung nicht einziehbar, so ist kein erlass auszusprechen. ist eine solche 
Forderung bereits den Kassen zur einziehung überwiesen, so verfahren diese nach 
den Kosteneinziehungsbestimmungen (Kebest) vom 22. Juli 2013 (Jmbl. s. 586), bei 
Kostenforderungen, die noch nicht zum soll stehen, ist zu prüfen, ob vom Kostenan-
satz abgesehen werden kann (§ 10 der Kostenverfügung). die gesuchstellerin oder der 
gesuchsteller ist zu benachrichtigen und darüber zu belehren, dass diese maßnahme 
den bestand der Kostenforderung nicht berührt und die möglichkeit der einziehung zu 
einem späteren zeitpunkt erneut geprüft wird.

(4) bei einziehbaren Forderungen ist zu prüfen, ob dem gesuch auf andere Weise ab-
zuhelfen ist (z. b. durch stundung, bewilligung von teilzahlungen, vergleich, in Justiz-
verwaltungsangelegenheiten durch gebührenermäßigung und Abstandnahme von der 
Kostenerhebung nach § 10 des Justizverwaltungskostengesetzes).

(5) bei der Ausübung der befugnis zum erlass von gerichtskosten und Ansprüchen 
nach § 1 Abs. 1 nr. 5 bis 9 der Justizbeitreibungsordnung ist ein strenger maßstab 
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anzulegen. dabei ist besonders zu beachten, dass die einziehung der Kosten oder 
Ansprüche mit besonderen härten für die Kostenschuldnerin oder den Kostenschuld-
ner verbunden sein muss oder der erlass aus besonderen gründen der billigkeit ent-
spricht. besondere härten oder besondere billigkeitsgründe sind glaubhaft zu machen, 
insbesondere durch die vorlage geeigneter belege. schwierige wirtschaftliche verhält-
nisse begründen regelmäßig keinen Kostenerlass, da erwartet werden kann, dass zur 
bedienung der verbindlichkeit alle verfügbaren mittel aufgewendet werden und auch 
eine eventuell vorhandene vermögenssubstanz angegriffen wird. Auch eine zwangs-
weise beitreibung stellt regelmäßig keine besondere härte dar, da der gesetzgeber 
den interessen der Kostenschuldnerin oder des Kostenschuldners durch gesetzliche 
schutzregelungen grundsätzlich ausreichend rechnung trägt. gegebenenfalls ist die 
gesuchstellerin oder der gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass bei der zuständigen 
gerichtskasse zahlungserleichterungen wie teilzahlungen und stundung beantragt 
werden können.

(6) Fehlbeträge, die vom hessischen rechnungshof, dessen Prüfungsamt oder den 
Kostenprüfungsbeamtinnen oder -beamten festgestellt worden sind, dürfen nur erlas-
sen werden, wenn diese stellen angehört worden sind oder auf Anhörung verzichtet 
haben (vgl. § 98 der hessischen Landeshaushaltsordnung).

(7) haften weitere Personen für die gerichts- und sonstigen Kosten, so ist lediglich 
die gesuchstellerin oder der gesuchsteller von der haftung zu befreien, wenn nicht 
die schuld mit Wirkung für alle Kostenschuldnerinnen und Kostenschuldner erlassen 
werden soll (vgl. nr. 15.3 Kebest).

(8) die entscheidung über den Kostenerlass ist mit einer rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. in verfahren, die gerichtskosten der ordentlichen gerichtsbarkeit betreffen, 
bestimmt sich deren inhalt nach § 232 satz 1 der zivilprozessordnung; in verfahren, die 
gerichtskosten der Fachgerichtsbarkeiten betreffen, nach § 58 Abs. 1 der verwaltungs-
gerichtsordnung.

(9) in den Fällen, in denen nach § 29 der Justizzuständigkeitsverordnung die Präsiden-
tin oder der Präsident zum erlass befugt ist, ist nur bei grundsätzlicher bedeutung der 
sache zu berichten.

(10) Falls gesuche um erlass von Kosten in strafsachen mit einem gnadengesuch 
zusammenhängen, ist die gnadenbehörde nach § 7 der hessischen gnadenordnung 
vom 25. oktober 2010 (Jmbl. s. 319) nur dann zuständig, wenn der erlass der ge-
richtskosten nach § 117 der hessischen Landeshaushaltsordnung abgelehnt worden 
ist.

(11) sämtliche Kostenerlassgesuche sind unabhängig von der höhe des zu erlassen-
den, zu erstattenden oder anzurechnenden betrags zunächst der oder dem nach maß-
gabe des § 28 der Justizzuständigkeitsverordnung zuständigen Präsidentin oder zu-
ständigen Präsidenten zuzuleiten. ist diese oder dieser zur entscheidung nicht befugt, 
so ist unmittelbar zu berichten. die berichte sollen insbesondere enthalten:

1. bezeichnung der sache, Aktenzeichen und Kassenzeichen; in strafsachen au-
ßerdem Angaben über den sachverhalt, über vorstrafen, etwaige gnadener-
weise und die stelle, die diese ausgesprochen hat, sowie deren Aktenzeichen;
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2. Angaben über die höhe der ursprünglichen Kostenschuld, getrennt nach ge-
bühren, durchlaufenden geldern (mit Angabe der oder des empfangsberech-
tigten), Auslagen einschließlich haftkosten und nebenkosten;

3. Angaben über verlauf und derzeitigen stand des einziehungsverfahrens, ins-
besondere die Angabe, ob teilzahlungen freiwillig geleistet oder beigetrieben 
werden;

4. Angaben über den stand des einziehungsverfahrens gegen etwaige mithaftende;

5. in strafsachen Angaben über den stand der strafvollstreckung und die bewil-
ligung einer bewährungsfrist mit Angabe des Fristendes;

6. Angaben, ob die zwangsweise beitreibung eingestellt und ob der Kostenansatz 
geprüft worden ist (vgl. Abs. 1 und 2).

(12) soweit die erforderlichen Angaben bereits in berichten anderer stellen enthalten 
sind, kann sich die Präsidentin oder der Präsident auf eine bezugnahme beschränken; 
die bezugnahme auf Akten, die nur bei besonderer notwendigkeit beizufügen sind, soll 
unterbleiben.

(13) Wird gegen die entscheidung über den Kostenerlass ein rechtsbehelf eingelegt, 
ist wie folgt zu verfahren:

1. in verfahren, die gerichtskosten der ordentlichen gerichtsbarkeit betreffen, ist 
der Antrag an das nach § 30a Abs. 2 des einführungsgesetzes zum gerichts-
verfassungsgesetz zuständige Amtsgericht weiterzuleiten,

2. in verfahren, die gerichtskosten der Fachgerichtsbarkeiten betreffen, ist nach 
den bestimmungen der §§ 40 ff. der verwaltungsgerichtsordnung zu verfahren.

(14) entscheidungen über einen Kostenerlass nach den vorstehenden bestimmungen 
erstrecken sich nicht auf Kosten und Ansprüche, die bei den obersten bundesgerich-
ten als rechtsmittelgericht entstanden sind.

(15) durch den erlass erlischt der Anspruch gegen die gesuchstellerin oder den ge-
suchsteller. ein etwaiges rückgriffsrecht, das gegen die bedienstete oder den be-
diensteten gegeben wäre, die oder der für die Überzahlung verantwortlich ist, wird 
durch den erlass ausgeschlossen.

(16) entscheidungen über den Kostenerlass sind der zuständigen gerichtskasse mit-
zuteilen, sofern nicht nach § 29 der Kostenverfügung zu verfahren ist.

§ 3

Erstattung und Anrechnung

(1) Für die behandlung von gesuchen um erstattung und Anrechnung von gerichts-
kosten oder Ansprüchen nach § 1 Abs. 1 nr. 5 bis 9 der Justizbeitreibungsordnung gilt 
§ 2 entsprechend.
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(2) bei der erstattung oder Anrechnung bereits entrichteter beträge ist ein besonders 
strenger maßstab anzulegen. § 2 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 4

Inkrafttreten

(1) der runderlass vom 12. november 2008 (Jmbl. s. 603) ist im zuge der erlassbe-
reinigung außer Kraft getreten.

(2) dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 11 Mitteilungspflichten zur Sicherstellung der strafvollzugsbegleitenden ge-
richtlichen Kontrolle nach § 119a Strafvollzugsgesetz (StVollzG). RdErl. d. MdJ. v. 
12.01.2015 (4310 - III/ C2 - 2014/1318) – JMBl. 2015, S. 42 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

§ 1

(1) die staatsanwaltschaften unterrichten zur durchführung der strafvollzugsbeglei-
tenden gerichtlichen Kontrolle nach § 119a stvollzg die jeweils zuständige strafvoll-
streckungskammer einmalig zum 15. Februar 2015 über den bestand der strafgefan-
genen Personen mit angeordneter oder vorbehaltener sicherungsverwahrung.

(2) ist durch ein gericht rechtskräftig die sicherungsverwahrung angeordnet oder 
vorbehalten worden, unterrichten die staatsanwaltschaften nach Aufnahme der ver-
urteilten Person in den strafvollzug sowie nach ihrer entlassung die zuständige straf-
vollstreckungskammer. die verlegung einer strafgefangenen Person mit angeordneter 
oder vorbehaltener sicherungsverwahrung teilen die staatsanwaltschaften der nach 
der verlegung zuständigen strafvollstreckungskammer mit. im Falle einer verlegung 
unterrichten die staatsanwaltschaften die nach der verlegung zuständige strafvollstre-
ckungskammer darüber, wann der strafgefangenen Person die letzte erstinstanzliche 
entscheidung nach § 119a Abs. 1 stvollzg bekannt gegeben wurde. ist durch ein ge-
richt nach maßgabe des § 119a Abs. 3 satz 1 stvollzg eine die dauer von zwei Jahren 
übersteigende Frist festgesetzt worden, weisen die staatsanwaltschaften die nach der 
verlegung zuständige strafvollstreckungskammer darauf hin.

§ 2

(1) die Justizvollzugsanstalten unterrichten zur durchführung der strafvollzugsbe-
gleitenden gerichtlichen Kontrolle nach § 119a stvollzg die zuständige strafvollstre-
ckungskammer beziehungsweise die nach § 92 Abs. 2 satz 2 Jgg zuständige Ju-
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gendkammer einmalig zum 15. Februar 2015 über den bestand der strafgefangenen 
Personen mit angeordneter oder vorbehaltener sicherungsverwahrung. zur erleichte-
rung der bestandserhebung ist der jeweiligen mitteilung ein vollstreckungsdatenblatt 
der strafgefangenen Person beizufügen. die zuständige vollstreckungsbehörde erhält 
von der Justizvollzugsanstalt nachrichtlich ein doppel der mitteilung.

(2) nach Ablauf des in Absatz 1 genannten zeitpunktes teilen die Justizvollzugsan-
stalten der zuständigen strafvollstreckungskammer beziehungsweise der nach § 92 
Abs. 2 satz 2 Jgg zuständigen Jugendkammer die Aufnahme und entlassung einer 
strafgefangenen Person mit angeordneter oder vorbehaltener sicherungsverwahrung 
mit. bei verlegungen informiert die abgebende vollzugsanstalt das bisher zuständige 
gericht und die aufnehmende vollzugsanstalt. Letzteres kann durch Übersendung der 
gefangenenpersonalakte erfolgen, aus der sich eindeutig die angeordnete oder vor-
behaltene sicherungsverwahrung ergibt. die aufnehmende vollzugsanstalt informiert 
das nunmehr zuständige gericht unter benennung des zeitpunktes, wann der strafge-
fangenen Person die letzte erstinstanzliche entscheidung nach § 119a Abs. 1 stvollzg 
bekannt gegeben wurde. ist durch ein gericht nach maßgabe des § 119a Abs. 3 satz 
1 stvollzg eine die dauer von zwei Jahren übersteigende Frist festgesetzt worden, ist 
in der mitteilung darauf hinzuweisen. die zuständige vollstreckungsbehörde erhält von 
der Justizvollzugsanstalt nachrichtlich ein doppel der mitteilung.

(3) die Justizvollzugsanstalten teilen der zuständigen strafvollstreckungskammer 
beziehungsweise der nach § 92 Abs. 2 satz 2 Jgg zuständigen Jugendkammer die 
rechtskräftige nachträgliche Anordnung der sicherungsverwahrung im Falle einer in 
der Anstalt inhaftierten strafgefangenen Person mit.

(4) die Justizvollzugsanstalten übersenden ihre im rahmen der Anhörung nach § 119a 
Abs. 6 satz 2 stvollzg abzugebende stellungnahme an das zuständige gericht und 
durchschriftlich an die zuständige vollstreckungsbehörde. die Justizvollzugsanstalten 
achten auf eine rechtzeitige Abgabe der stellungnahme an das zuständige gericht.

§ 3

Weiter bestehende berichtspflichten bleiben durch diesen erlass unberührt.

§ 4

dieser runderlass tritt am tage seiner veröffentlichung in Kraft.
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R u N D V E R F ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I C H t S  F R A N K F u R t  A M  M A I N

Verlust eines Dienstsiegels. Rd.Vfg. d. Präs. d. OLG vom 06.01.2015 (5413E - II/2 
- 2919/14) – JMBl. S. 44 –

das dienstsiegel (Farbdruckstempel) mit der umschrift „Amtsgericht Frankfurt am 
main” mit dem Landeswappen und der Kennziffer 171 ist in verlust geraten und wird 
mit Wirkung vom 29.10.2014 für ungültig erklärt.

V E R ö F F E N t L I C H u N G E N  D E R  R E C H t S A N w A Lt S - 
u N D  N O tA R K A M M E R N  S O w I E  D E S  V E R S O R G u N G S w E R K S 
D E R  R E C H t S A N w Ä Lt E  I M  L A N D E  H E S S E N

Beschluss der Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am 
Main; hier: Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2015.

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main hat am 
20.11.2014 folgende beitragsordnung für das haushaltsjahr 2015 beschlossen:

Beitragsordnung 2015

a) der von jedem mitglied zu zahlende beitrag für das geschäftsjahr 2015 beträgt 
260,00 € und ist bis spätestens 30. April 2015 zu zahlen. Wird der beitrag nicht 
bis zum 30. April 2015 gezahlt, wird eine mahngebühr in höhe von 5 % des fäl-
ligen beitrages erhoben. der anteilig zu entrichtende Jahresbeitrag beläuft sich auf 
21,67 € pro monat. Für mitglieder, die erstmals beitragspflichtig werden, entfällt im 
laufenden geschäftsjahr die mahngebühr.

b) Während des geschäftsjahres neu zugelassene oder ausscheidende mitglieder en-
trichten den beitrag anteilig, und zwar die neu zugelassenen von dem 1. des auf die 
zulassung folgenden monats an, die ausgeschiedenen bis zum ende des monats, 
in dem die Löschung erfolgt.

c) der schatzmeister kann auf Antrag im einzelfall aus billigkeitsgründen den von der 
Kammerver sammlung beschlossenen beitrag ganz oder teilweise stunden, ermäßi-
gen oder erlassen. billigkeitsgründe liegen insbesondere vor, wenn sich aus den 
einkommensnachweisen des Antragstellers ergibt, dass er aufgrund seiner gesam-
ten Lebensumstände den beitrag nicht oder nur teilweise aufbringen kann. der An-
trag ist schriftlich an den vorstand der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main bis 
spätestens zum 30. september 2015 (Ausschlussfrist) zu stellen und zu begründen.
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d) Für die bearbeitung von Anträgen auf gestattung von Fachanwaltsbezeichnungen 
sind mit Antragstellung 350,00 € als verwaltungskostenbeitrag zu zahlen.

e) Für die bearbeitung von Anträgen auf erteilung oder verlängerung eines Amtlichen 
Prüfsiegels der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main und/oder des Fortbil-
dungszertifikates der bundesrechts anwaltskammer sind mit Antragstellung 75,00 € 
als verwaltungskostenbeitrag zu zahlen.

f) Für die Aufnahme in die Liste der mediatorinnen und mediatoren der mediations-
stelle für das bau wesen ist ein verwaltungskostenbeitrag von 150,00 € zu zahlen.

g) die rechtsanwaltskammer kann gemäß §§ 192 Abs. 1 brAo, 39 eurAg für Amts-
handlungen verwaltungsgebühren erheben. die höhe der gebühren für den zulas-
sungsbereich und die bestellung eines vertreters werden wie folgt festgesetzt:

zulassung eines einzelmitgliedes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 €,

Aufnahme nach Kammerwechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 €,

Aufnahme bzw. zulassung eines ausländischen mitglieds  . . . . . . . . . 160,00 €,

zulassung einer rechtsanwaltsgesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine zweigstelle einer rA-gesellschaft . . . . . 250,00 €,

bearbeitungsgebühr für eine sitzverlegung einer rA-gesellschaft . . . 150,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung/versagung durch rAK . . . . 30,00 €,

rücknahme des Antrages auf zulassung einer rA-gesellschaft/ 
versagung durch rAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 €,

bestellung einer vertreterin/eines vertreters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 €.

die gebühr ist mit Antragstellung fällig.

rechtsanwaltskammer Frankfurt am main dr. michael griem 
 Präsident

vorstehende beitragsordnung der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main für das 
Jahr 2014, beschlossen durch die Kammerversammlung am 20. november 2014, wird 
hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 9. dezember 2014 dr. michael griem 
 Präsident
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P E R S O N A L N A C H R I C H t E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur richterin am
oberlandesgericht : richterin am Amtsgericht dr. sandra Fink in Frankfurt am 

main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am oberlandesgericht odilia Lissner.

nach erreichen der Altersgrenze:
vorsitzender richter am oberlandesgericht dr. rainer Jürgen scharf.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Justizsekretärin Jennifer gutermuth wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

Landgerichte

ernannt wurden:

zur vorsitzenden richterin
am Landgericht : richterin am Landgericht clementine englert in Frankfurt 

am main;

zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe dr. irene brücher in Frankfurt am main – 

unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Landgericht : richter auf Probe dr. oliver buckolt in gießen – unter beru-

fung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektoren michael dorn in Frankfurt am main und 

Jürgen schneider in gießen;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär rolf Wege in marburg.
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Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin bettina Aßmann-schuster in Frankfurt am 

main;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin ulrike Jackel in Frankfurt am main;

zur Justizhauptsekretär : Justizobersekretär niels remhof in Frankfurt am main.

regierungsrätin beate boege-sonnek wurden in das beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit berufen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:
zum richter
im Amtsgericht : richter auf Probe dr. Peter Wahl in rüsselsheim und dr. 

thomas spernat in darmstadt – beide unter berufung in 
das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum gerichtsvollzieher
mit Amtszulage : obergerichtsvollzieher manfred Plescher und siegort Kaus 

in Frankfurt am main;

zur ober-
gerichtsvollzieherin : gerichtsvollzieherin heike hahl in darmstadt;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen elke stoll-gor in Friedberg (hes-
sen) und christiane durchdewald in bad homburg v. d. h.;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen britta Wottrich in dieburg und  

simone Falk in Wiesbaden;

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizobersekretär hans schäfer in biedenkopf;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Anna Lambert und melanie eckardt in 
darmstadt.

Justizsekretärinnen mara raguccia in darmstadt, stefanie exner in offenbach am 
main, isabelle moses in Wiesbaden, nicole Lange in Wiesbaden, Justizsekretäre 
eduard Pelger in darmstadt, sebastian dluzenski in rüsselsheim, Lars Jung in rüs-
selsheim und Florian hölper in Wiesbaden wurden in das beamtenverhältnis auf Le-
benszeit berufen.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
obergerichtsvollzieher dieter reichard in Frankfurt am main, Amtsinspektorin gisela 
König in hanau. Amtsinspektorin Annegret Laux in offenbach am main, Amtsinspek-
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tor rolf gorniak in Wiesbaden und Justizhauptsekretärin Angelika Knapp in Frankfurt 
am main.

nach erreichen der Altersgrenze:
richter am Amtsgericht gerald John in Kassel.

Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär bernhard Witte.

Arbeitsgerichte

Ausgeschieden ist:

ruhestande:
richter am Arbeitsgericht – als der ständige vertreter einer direktorin oder eines  
direktors – hans rühle in gießen.

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden ist:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar hartmut Wagner, obertshausen, mit Ablauf des 28.02.2015.

S t E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

nachrichtlich wird mitgeteilt:

bei dem staatsgerichtshof des Landes hessen ist zum 1. märz 2015 im rahmen einer 
Abordnung von bis zu zwei Jahren eine stelle als wissenschaftliche mitarbeiterin bzw. 
wissenschaftlicher mitarbeiter zu besetzen. die stelle gehört zur besoldungsgruppe  
A 15 hbesg (regierungsdirektorin/regierungsdirektor), die auch mit richterinnen oder 
richtern sowie staatsanwältinnen oder staatsanwälten der besoldungsgruppe r1 
oder r2 hbesg besetzt werden kann.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg binnen zwei wochen an das hessische minis-
terium der Justiz zu richten.
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es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Zusatz zu Ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz
– erfahrung in Familiensachen.

 2. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 3. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht  Frankfurt am main (r 2) 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 4. die Präsidentin oder den Präsidenten
des Landgerichts Frankfurt am main (r 6).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 5. die Präsidentin oder den Präsidenten
des Landgerichts darmstadt (r 5).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 6. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten
des Landgerichts Kassel (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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 7. die Präsidentin oder den Präsidenten
des Amtsgerichts Frankfurt am main (r 5).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 8. die Präsidentin oder den Präsidenten
des Amtsgerichts gießen (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 9. eine richterin am Amtsgericht – als die ständige vertreterin – oder einen richter am 
Amtsgericht – als der ständige vertreter –
des direktors des Amtsgerichts Königstein i. ts. (r 2) 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 10. die generalstaatsanwältin als Leiterin der generalstaatsanwaltschaft oder den  
generalstaatsanwalt als Leiter der generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 11. die vizepräsidentin oder den vizepräsident
des verwaltungsgerichts Kassel (r 2 mit Amtszulage).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.
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schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen zu nr. 1 bis nr. 11 sind binnen drei wochen auf dem Dienstweg an das 
hessische ministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 11 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.

B u C H B E S P R E C H u N G E N

unter alleiniger verantwortung der verfasserin oder des verfassers

Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen 
bearbeitet von: bassenge, brudermüller, ellenberger, götz, grüneberg, 
sprau, thorn, Weidenkaff und Weidlich

74., neubearbeitete Auflage 2015, XXXiv, 3198 seiten, Leinen; eur 109,00

verlag c.h. beck

isbn: 978-3-406-67000-8

der Palandt erscheint nunmehr in seiner 74. Auflage. sein bewährter umfang und 
Aufbau sind unverändert geblieben. eingearbeitet worden sind unter anderem das 
gesetz zur umsetzung der verbraucherrechterichtlinie und das gesetz zur bekämp-
fung des zahlungsverzuges im geschäftsverkehr mit weitreichenden Änderungen im 
bgb (die Anhebung des gesetzlichen verzugszinses, den Anspruch auf zahlung eines 
Pauschalbetrages bei zahlungsverzug, die höchstgrenzen für vertraglich festgelegte 
zahlungsfristen und für den vertraglich festgelegten verzugseintritt), im egbgb und 
dem uKlag. selbstverständlich wurde in bewährter tradition die seit der vorauflage 
ergangene höchst-, ober- und, soweit von bedeutung, auch die instanzgerichtliche 
rechtsprechung sowie in beschränktem umfang auch die sog. Literatur eingearbeitet.

diese höchste Aktualität des Palandt mit den bearbeitungsständen 1. und 15. oktober 
2014 sowie seine breite Fächerung wird seit Jahrzehnten von jeder neuen Juristenge-
neration als selbstverständlich erwartet, obwohl genau darin die nicht hoch genug zu 
schätzende Leistung der bearbeiter liegt, die den Palandt Jahr für Jahr zum standard-
kommentar für jeden im zivilrecht tätigen Juristen macht. dies liegt nicht nur daran, 
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dass die im zivilrecht tätigen Juristen seit der juristischen Ausbildung und ihrer prak-
tischen tätigkeit an den Palandt gewöhnt sind, sondern vor allem an seiner Qualität.

der Palandt ermöglicht bei der Fallbearbeitung nicht nur einen ersten – in der täglichen 
Praxis zumeist ausreichenden – einblick in das jeweils interessierende rechtsgebiet, 
sondern ist dabei auch inhaltlich so breit gefächert, dass man von der Kommentie-
rung ausgehend anhand der zitierten rechtsprechung und Literatur den maßgeblichen 
Überblick über die sich stellende rechtsfrage erhält. im vergleich zu juristischen da-
tenbanken im internet ist eine recherche anhand des Palandt bei weitem immer noch 
die ökonomischste Arbeitsweise.

dabei bleibt der Palandt mit einem Preis von eur 109,00 für jeden praktisch tätigen 
Juristen erschwinglich.

da der Palandt ein muss für jeden im zivilrecht tätigen Juristen ist, ist eine Kaufemp-
fehlung müßig.

Wiesbaden, den 16. dezember 2014 tina zörb 
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